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Samtgemeinde Geestequelle 
- Steueramt – 

Bohlenstraße 10 • 27432 Oerel 
Tel.: 04765/9393-28 • Fax: 04765/9393-39  

 
 
 

Meldung zur Hundesteuer 
 
 

� Anmeldung 
� Ummeldung 
� Abmeldung 
 

� 1. Hund 
� 2. Hund 
� weitere Hunde 

Anmeldung / Ummeldung 
/ Abmeldung gilt ab :  
 
______________________ 

 
Bei einer Abmeldung auszufüllen: 

Der Hund ist:  � gestorben        
   � eingeschläfert worden (bitte einen Nachweis beifügen)  
   � entlaufen        
   � abgegeben worden an: ______________________________ 
       ______________________________ 
       ______________________________ 
 

 
 

 
1. Angaben zur Hundehalterin/ zum Hundehalter 
Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon-Nr.  

 
2. Angaben zum Hund 
Hundename 

Rasse / Kreuzung 

Geschlecht 

  � männlich 
  � weiblich 
 

Geburtsdatum Farbe 

 
3. Kennzeichnung des Hundes  
Chipnummer gem. § 4 NHundG (15-stellig) � Der Hund ist noch nicht mit einem Transponder (Chip) 

 gekennzeichnet. Die Kennnummer des Transponders 
 wird nachgereicht. 

Eintragung im Zentralen Hundesregister gem. § 6i.V.m. § 16NHundG vorgenommen 
 

� Ja  � Nein, wird nachgeholt 
 

 
4. Haftpflichtversicherung 
Eine Haftpflichtversicherung gem. § 5 NHundG für die durch einen Hund verursachten Schäden (mind. 500.000 € für 
Personenschäden und 250.000 € für Sachschäden) 
 

� wurde abgeschlossen.  � wird unverzüglich abgeschlossen. 

 
(Bitte eine Kopie des Versicherungsscheines beifügen bzw. nachreichen.) 
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5. Angaben zum Sachkundennachweis 
Die theoretische Sachkundenprüfung ist gem. § 3 Abs. 1 Satz 3 vor Aufnahme der Hundehaltung abzulegen. 
 

� wurde durchgeführt  � wird nachgeholt 

 
(Bitte eine Kopie der Prüfungsunterlagen  beifügen bzw. nachreichen.) 

Die praktische Sachkundenprüfung ist gem. § 3 Abs. 1 Satz 3 innerhalb des ersten Jahres der Hundehaltung abzulegen. 
 

� wurde durchgeführt  � wird nachgeholt 

 
(Bitte eine Kopie der Prüfungsunterlagen  beifügen bzw. nachreichen.) 

Der theoretische und praktische Sachkundennachweis gilt als erbracht, da 
während der letzten 10 Jahre über einen zusammenhängenden Zeitraum von 
mind. 2 Jahren ein Hund gehalten wurde.  
(Als Nachweis kann z.B. ein Hundesteuerbescheid vorgelegt werden.)  

Zeitraum –von - bis 

Es liegt eine anerkannte Sachkunde gem. § 3 Abs. 6 NHundG vor                  
(z. B. Tierärzte, Betrieb eines Tierheims, Durchführung von 
Gebrauchshundeprüfungen, Betreuung von Diensthunden etc. 
(Bitte eine n entsprechenden Nachweis hierzu vorlegen.) 

Grund der Anerkennung 

 
6. Steuerbefreiung / -ermäßigung 
Steuerfrei ist das Halten von Hunden 
 

� für Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln  

� die zur Erfüllung von öffentlicher Aufgaben dienen 

� im Sanitäts- und Rettungsdienst 

� die für Blinde, Taube, Schwerhörige etc. unentbehrlich sind 
 

 
 
 
Hiermit versichere ich, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und 
Gewissen gemacht habe. 
 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 
 

Wenn der Betrag für die Hundesteuer abgebucht werden soll, 
fragen Sie bitte nach einem SEPA Lastschriftmandat. 

 
 
 
Bearbeitungsvermerk der Gemeinde: 

 

Gemeinde 

 
 

Kassenzeichen Beginn/Ende der Steuerpflicht 

 

Hundesteuermarke-Nr. 

 
 

ausgehändigt am per Post ab am 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

 
 

bereits erteilt am Vordruck per Post ab am 

 

EDV erledigt am 

 
 

Bescheid ab am Bemerkungen 

 


